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Die neuesten in den bedeutendsten Seehäfen von Frankreich
AUSGEFUHRTEN ARBEITEN

BERICHT

VON

Baron QUINETTE DE ROCHEMONT

General-Inspektor der Brücken und Wege, Direktor der Leuchttürme und Seezeichen.

Der Staat, vertreten durch den Minister der öffentlichen Ar
beiten, baut und unterhält die Häfen, Leuchttürme und See
zeichen ; er übernimmt im allgemeinen nicht die kosten der 
Herstellung und auch nicht diejenigen des Betriebes der Schie
nenstränge und der Gerätschaften.

Die Herstellung und der Betrieb der auf den Quais verlegten 
Schienenstränge erfolgt fast immer durch die Gesellschaften, 
deren Netz im Hafen endet.

Die zum öffentlichen Gebrauch bestimmten Gerätschaften 
werden meist von den Handelskammern hergestellt, zuweilen 
auch von den Städten.

Am 4. November 1878 brachte Herr de Freycinet, der Minister 
der öffentlichen Arbeiten, im Namen der Regierung in der Depu
tiertenkammer Gesetzesvorschläge ein betreffend die Erweite
rung und die Verbesserung der Seehäfen, der schiffbaren Gewäs
ser und der Eisenbahnen, die allgemeines Interesse haben.

Das Gesetz vom 28. Juli 1879 betreffend die Seehäfen, sah eine 
eine Ausgabe von 290,939,000 Fr. vor, andrerseits blieb am 
1. Januar ds. Js. ein Betrag von 139,422,000 Fr. verfügbar, um 
die Arbeiten zu beenden, welche vorher als im öffentlichen Inte
resse liegend erklärt waren.

Einige der im Programm von 1879 aufgeführten Arbeiten 
wurden vertagt, andere jedoch, deren Notwendigkeit sich nach
her herausstellte, wurden ausgeführt. Vom 1. Januar 1879 bis 
3t. Dezember 1903 wurden 616,910,457 Fr. verbraucht; zu letz
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terem Zeitpunkt, wurden die Arbeiten, welche noch auszu
führen blieben, auf 64,714,000 Fr. geschätzt.

In diesen Zahlen sind nicht die Ausgaben für die an der See 
liegenden Teile der Seine, der Loire und der Garonne enthal
ten, welche die Zufahrten zu den Häfen von Rouen, Nantes und 
Bordeaux bilden. Diese wurden aus den zur Verbesserung der 
Flüsse bestimmten Fonds bezahlt. Die Ausgaben erreichten 
86,698,383 Fr. in dem Zeiträume von 1879 bis 1903, und die am 
1. Januar 1904 noch zu Ende zu führenden Arbeiten wurden 
auf 4,450,000 Fr. geschätzt.

Herr Baudin, Minister der öffentlichen Arbeiten, legte am 
1. März 1901 ein neues Programm für öffentliche Bauten vor, 
aus dem das Gesetz vom 22. Dezember 1903 hervorging. Dieses 
weist eine Summe von 86,880,000 Fr. zur Verbesserung der See
häfen an. Mehrere der in diesem Programm aufgeführten Ar
beiten sind als im öffentlichen Interesse liegend erklärt, einige 
sind sogar schon begonnen.

Die Zunahme der Abmessungen der Schiffe, ihre immer mehr 
in die Höhe gehenden Kosten und die grossen Ausgaben, welche 
ihr Betrieb erfordert, haben in den letzten Jahren wesentliche 
Aenderungen in den Bedingungen für die Herstellung der Häfen 
und ihrer Zufahrten herbeigeführt. Viele alte Anlagen haben 
geändert werden müssen und diejenigen, welche erst kürzlich 
ausgeführt wurden, sind so eingerichtet, dass sie die Bewe
gungen der Schiffe erleichtern und jeden Zeitverlust für sie 
vermeiden. In folgendem wird über die Arbeiten berichtet wer
den, die in Angriff genommen oder während der letzten zwölf 
Jahre beendet worden sind.

Zustand der Hafenzufahrten.

Die Fahrrinnen einer Anzahl von Häfen sind erweitert und 
vertieft worden. Die östlichen Hafendämme von Dünkirchen und 
Galais sind so ausgebaut worden, dass die Breite der 
Einfahrt auf 70 bis 120 m in Dünkirchen und 100 bis 135 m in 
Calais gebracht ist. Der östliche Hafendamm von Fecamp ist 
verlängert worden. Die offen gebauten Hafendämme des Adour 
sind massiv hergestellt worden.

Die Fahrrinnen von Dünkirchen, Calais und Boulogne, sind 
vertieft worden auf 1,40 m bezw. 1 m, bezw. 1,75 m, sodass
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sich die Sohle jetzt 3,50 m bis 4 m unter dem Niveau des nie 
drigsten Wasserstandes befindet.

Seewärts der Köpfe der Hafendämme von Calais wird eine 
Tiefe von 5 m unter diesem Niveau erhalten. In dem Aussen- 
hafen von Boulogne hat man 9,75 m unter dem O-Punkte der 
Seekarten (1) eine Vertiefung von 700 m Länge und 320 m 
Breite gegraben.

Gleiche Vertiefungen wurden in den äusseren Fahrrinnen von 
Dieppe (0,50 m) und von Le Havre (1 m) ausgeführt.

In Gette hat der Bau der Dellonspitze die Bewegung im Fahr
wasser verringert und eine gewisse Vergrösserung der Tiefe in 
der östlichen von den grossen Schiffen am meisten benutzten 
Durchfahrt gestattet.

Die Barren, welche sich seewärts der Mündungen der Loire 
(Barre des Charpentiers) und des Adour befinden, sind vertieft 
worden, erstere um 2,20 m durch Herstellung einer Fahrrinne 
von 200 m Sohlenbreite, und die zweite um wenigstens 2 m.

Wichtige Baggerungen und Uferbefestigungen sind in der 
Seine, der Loire, der Charante und der Garonne ausgeführt 
worden, um die Zufahrten zu den Häfen von Rouen, Nantes, 
Rochefort und Bordeaux zu verbessern.

Was die Seine betrifft, so sind die Dämme teilweise befestigt 
und wieder ausgebaut worden ; man verlängert sie, und zwar 
den Norddamm bis zum Meridian von Saint-Sauveur und den 
Süddamm bis Honfleur. Die Schwellen, welche im Flussbett 
vorhanden waren, sind um etwa einen Meter vertieft worden, 
was die Schiffahrt stromaufwärts sehr verbessert hat; aber der 
Boden im Mündungsgebiet ausserhalb der Dämme hält sich 
etwas über dem O-Punkte der Seekarten.

Was die Loire betrifft, so konnte man früher nur mit vieler 
Mühe an gewissen Stellen den Boden des Flusses in der Normal- 
Tiefe halten (0,30 m) ; die Wassertiefe bei Hochwasser war 
damals nur 3,80 m bei Nippflut und 4,80 m bei Springflut. Die 
Schaffung eines Seiten-Kanals von 15 km Länge zwischen Le 
Carnet und La Martiniere, welcher für die Schiffahrt im Jahre 
1894 eröffnet wurde, und kräftige Baggerungen in dem unter
halb und oberhalb des Kanals gelegenen Abschnitten gestatten

(1) ln Frankreich liegt der O-Punkt der Seekarten im allgemeinen ein wenig 
unter dem Niveau des niedrigsten Wasserstandes. (Springflut der Tag- und 
Nachtgleiche.)
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jetzt den Schiffen mit 6 m Tiefgang in Nantes bei allen Was
serständen einzulaufen.

In der Charente war der Tiefgang der nach Rochefort gehen
den Fahrzeuge früher durch die Untiefe von Fouras beschränkt, 
welche bei Hochwasser bei gewöhnlicher Nippflut 5,40 m und 
bei Springflut 7 m unter dem Wasserspiegel lag. Die im Gange 
befindlichen Baggerungen, welche schon weit fortgeschritten 
sind, werden die Wassertiefe wenigstens um 2 m vermehren 
und Schiffen mit 8 m. Tiefgang bei allen Wasserständen, und 
solchen mit 9 m Tiefgang bei Springflut die Einfahrt gestatten.

In der Garonne haben die seit 1892 nach einer neuen Methode 
fortgesetzten Arbeiten eine Vertiefung der Schwellen bewirkt, 
besonders derjenigen von Bassens und von Le Caillou, die um 
wenigstens 0,50 m abgeflacht sind. Gegenwärtig hält sich die 
Wassertiefe überall mindestens zwischen 3,50 m bis 4 m bei 
niedrigstem Wasserstande.

Diese Vertiefung der Fahrrinne wird übrigens je nach den 
Bedürfnissen der Schiffahrt weiter fortgesetzt. In einem ver
hältnismässig kurzem Zeitraum wird die Fahrrinne von Dün
kirchen noch um 1 m, diejenige von Le Havre um 3 m, und 
die Durchfahrt durch die Barre des Charpentiers um 1,50 m 
vertieft vcerden.

Innere Einrichtung der Häfen.

Die inneren Einrichtungen der Häfen sind ebenfalls seit 1892 
grossen Veränderungen unterworfen gewesen.

Schutzdämme oder Anfahrtrampen sind bei einer grossen 
Zahl von Fischereihäfen hergestellt, oder verbessert worden. 
Einer der wichtigsten dieser Bauten ist der Schutzdamm von 
La Houle unterhalb Cancale, von 125 m Länge, der in besonders 
sinnreicher Weise und nach einem ganz neuen System ausge
führt worden ist.

Quais und Anlegestellen sind in Dünkirchen, Calais, Fecamp, 
Le Havre (Kanal von Tancarville), Rouen (Holz- und Petroleum
häfen), Caen, Cherburg, Saint-Malo und Saint-Servan, Le Le- 
gue, Saint-Brieux, Nantes, Royan, Bordeaux und Bayonne.

In Dieppe haben die hochwasserfreien Quais eine grosse Ent
wicklung erfahren, sodass sie die Einrichtung eines regelmä
ssigen Dampferverkehrs mit festen Abfahrtszeiten nach England 
und zum Fischfang gestatten.



In Pauillac, in der Gironde und dem Adour, haben besondere 
Gesellschaften recht ansehnliche Anlegestellen gebaut. Dieje
nige von Pauillac misst 375,25 m in der Länge und 23,88 m in 
der Breite. Die Schiffe können an beiden Seiten anlegen. Die 
Wassertiefe am unteren Teile des Dammes beträgt 8,50 m unter 
Niedrigwasser.

Offene Hafenbecken sind in Boulogne und in Marseille im 
Bau. Der Flotthafen in Boulogne mit 6,40 ha Oberfläche wird 
an einem seiner Ufer Anlegestellen erhalten, an deren Fuss die 
Wassertiefe 7,70 m bei niedrigsten Wasserstande beträgt.

In Marseille wird das Bassin de la Pinede, dessen Bau sich 
seinem Ende nähert, eine Oberfläche von 30 ha und eine 
Quailänge von 2780 m haben. Die Wassertiefe wirt dort we
nigstens 8,50 m sein.

In Nizza wird nach Vergrösserung des inneren Hafenbeckens, 
nach Vertiefung eines Teiles des Hafens und nach Herstellung 
mehrerer Quais der Bau eins neuen Vorhafens durch Verlänge
rung des äusseren Dammes um 235 m in die Wege geleitet.

Flotthäfen sind gebaut in Le Treport, in Le Havre (Petroleum 
Häfen), in Painpol und Pontrieux. Das westliche Hafenbecken 
von Calais, welches dem Petroleumhandel dient, ist im Umbau 
begriffen ; es wird eine neue Schleuse erhalten, deren Bau bald 
beendet ist. Die Wassertiefe wird vermehrt werden.

Um den grossen Schiffen die Zufahrt zu den Häfen zu ermög
lichen, hat es manchmal genügt, den Grund durch Baggerung 
oder durch Sprengung so zu vertiefen, wie dies in Le Havre 
(Bassins de l’Eure und Dock), in Rouen, Cherbourg, Saint-Malo, 
Saint-Nazaire, Nantes, Cette und Bastia (alter Hafen) geschehen
ist.

In Caen ist die Vergrösserung der Wassertiefe dadurch be
wirkt worden, dass man in dem Kanal von Caen zum Meere 
den Wasserstand um 0,50 m erhöht hat.

In Bordeaux wird im Flotthafen der Wasserstand auf einer 
Höhe gehalten, die zwischen den Hochwasserständen bei Nipp- 
und bei Springflut liegt, 4,50 m, und zwar mit Hilfe von Purn 
pen, die im Jahre 1895 bis 1898 aufgestellt wurden und die ihr 
Wasser aus der Garonne entnehmen. Eine ähnliche Anlage ist 
in Saint-Nazaire in der Ausführung begriffen, um den Wasser
stand der Hafenbecken bei Nippflut zu erhöhen und ihn in 
gleichmässiger Höhe zu erhalten.

Wo diese Verfahren nicht gestatteten, die Wassertiefe genü
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gend zu vergrössern, hat man neue Schleusen gebaut, wie in 
Dünkirchen und in Ouistreham, oder man hat eine neue Ein
fahrt hergestellt, wie in Le Havre und Saint-Nazaire.Die Schleu
sen von Dünkirchen und Ouistreham sind der Schiffahrt bereits 
übergeben. Die neuen Zufahrten von Le Havre und Saint- 
Nazaire sind noch nicht vollendet.

In Dünkirchen liegt die Sohle der Schleuse von Trystram, 
welche im Jahre 1896 für die Schiffahrt eröffnet wurde, 3,45 m 
unter derjenigen der westlichen Schleuse, welche bis dahin den 
einzigen Zugang zum Bassin de Freycinet bildete.

In Ouistreham ist die Sohle der neuen Schleuse 1,82 m tiefer 
gelegen, als die der alten, sodass man die Wassertiefe im Kanal 
von Caen zum Meere von 5,72 m auf 7 m vergrössern konnte. 
Ferner wurde die Oeffnung der Brücken dieses Kanals von 
13,20 m auf 18 m gebracht.

Bei der Kammerschleuse von Le Havre wird eine Wassertiefe 
von 4,50 m bei niedrigstem Wasserstand vorhanden sein, die 
Sohle wird also 1,65 m tiefer liegen, als diejenige der Schleuse 
für die grossen Ozeandampfer. Sie wird den meisten Schiffen 
die Zufahrt zu den Hafenbecken fast zu jeder Zeit ermöglichen, 
während sie heute nur während dreier Stunden innerhalb einer 
Ebbe und Flut einfahren können.

Ebenso wird sich die Lage in Saint-Nazaire gestalten, wo der 
Drempel der neuen Schleuse 6 m tief gelegen ist, d. h., 2,70 m 
tiefer, als der der jetzt vorhandenen Schleuse.

Die grossen Wassertiefen, welche sowohl in den zu den Häfen 
führenden Fahrrinnen, als auch in den ins Meer sich ergiessen- 
den Strömen hergestellt sind, können nur mittelst sehr umfang
reicher Baggerungen aufrecht erhalten werden, die jährlich 
1,000,000 cbm in Dünkirchen, 320,000 in Calais, 530,000 
in Boulogne, 270,000 in Le Havre, 200,000 in der Seine, 460,000 
in Saint-Nazaire, 1,500,000 in der Loire, 625,000 in der Garonne 
und 650,000 auf der Barre des Adour erreichen. Diese Leistun
gen der Bagger sind seit 1892 wesentlich vermehrt worden. Zu 
jener Zeit betrugen die Baggerungen zur Aufrechterhaltung der 
Wassertiefe nur 500,000 cbm in Dünkirchen,350,000 in Boulogne, 
180,000 in Le Havre, 300,000 in Saint-Nazaire und etwa 250,000 
in der Loire ; auf der Barre des Adour wurde damals nicht ge
baggert.

Die Zahl der Docks ist in den letzten Jahren wenig gestiegen. 
Man hat indessen neue Trockendocks in Dieppe, Bordeaux und



Bayonne gebaut und ein Querhelling, System Labat, in Nantes 
hergestellt. Ferner hat man zwei Docks in Le Havre und in 
Saint-Nazaire, ebenso das alte Trockendock von Bordeaux ver
längert.

Die Schleusentore und die Pontons, welche die Docks ver- 
schliessen, werden jetzt ausschliesslich aus Eisen oder aus 
Stahl hergestellt. Wenn die Schleuse grosse Abmessungen hat, 
so werden die Tore im allgemeinen aus vertikalen Pfosten her
gestellt und nicht aus horizontalen Querbalken.

Tore mit einem Flügel sind verschiedentlich den Stemm-To- 
ren vorgezogen worden, so bei den Schleusen von Fecamp, Tan- 
carville und Ouistreham.

Die Brücken über die Schleusen und die Umläufe sind fast 
immer einflügelige Drehbrücken, die nach beiden Seiten aus- 
schlagen, aus Eisen oder Stahl. Man hat jedoch Rollbrücken in 
Saint-Nazaire und Toulon und Schwebefähren nach dem System 
Arnodin in Rouen und Martrou gebaut.

Die nachfolgende Tabelle giebt nach dem Stande vom 1. Ja
nuar 1904 für die wichtigsten Häfen die Wassertiefe in den 
Fahrrinnen und über den Drempeln der hauptsächlichsten 
Zugangschleusen für die verschiedenen Wasserstände an, eben
so die Flächen des Wassers und der Lagerflächen der Hafenbek- 
ken und die Länge der Quais.

Gerätschaften.

Die Ausrüstung mit Gerätschaften, welche bereits 1892 eine 
ziemlich bedeutende Entwicklung erreicht hatte, ist seitdem 
ununterbrochen verbessert worden. Die Vermehrung erstreckt 
sich hauptsächlich auf die Ausdehnung der Schienenstränge und 
die Schaffung von Gerätschaften zum öffentlichen Gebrauch 
durch die Handelskammern.

Die zum öffentlichen Gebrauch bestimmten Gerätschaften ge
winnen mehr und mehr das Übergewicht und werden in ver
schiedenen Häfen die privaten Einrichtungen bald verschwin
den lassen. Die Entwicklung des Verkehrs hat indessen ver
schiedentlich die Handelskammern in die Lage versetzt, den 
Umfang einzelner Betriebe, die sie nur übernommen hatte, weil 
es an privater Initiative fehlte, herabzusetzen. Das gilt beson
ders für die Schlepperei in Dünkirchen.
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Seit 1892 sind Schuppen zum Schutz der Waaren auf den 
Quais in Dünkirchen, Calais, Boulogne, Le Havre, Nantes, La 
Pallice, Bordeaux und Marseille, gebaut.

Die Zahl der Krahne und anderen Hebezeuge ist beträchtlich 
gewachsen. Die Verwendung von Schwimmkrähnen mit 
Dampfbetrieb hat allgemeine Verbreitung gefunden ; solche 
sind eingeführt worden in den Häfen von Dünkirchen (16), Le 
Havre (6), Saint-Nazaire und Marseille (9).

Neue Dampfkrähne Sind auf den Quais von Dünkirchen (11), 
Le Havre (5), Nantes (10), La Pallice (16), Bordeaux (30) und 
Bayonne (7), aufgestellt worden.

Die Verwendung hydraulischer Krähne ist in ziemlich gro
ssem Umfang geschehen in Dünkirchen (29), Calais (18), Le 
Havre (8), Rouen (16), Bordeaux (22) und Marseille (25).

Endlich hat man auch angefangen, elektrische Krähne in 
Dienst zu stellen ; solche sind aufgestellt worden 2 in Calais, 
1 in Boulogne, 26 in Le Havre und 13 in Nantes. Die Verwen
dung der Elektricität nimmt jetzt schnell zu, nachdem man die 
Schwierigkeiten, welche sich anfangs an den Apparaten zeig
ten, überwunden hat.

Die meisten dieser Hebezeuge haben eine Kraft von 1,000 bis 
1,500 kg; einzelne können jedoch nur 600-750 kg heben. An
dere haben eine Kraft von 3,000 kg, 5,000 kg und 10,000 kg. 
Viele sind für doppelten Antrieb eingerichtet.

Stärkere Apparate sind selten ; es sind indessen welche auf
gestellt worden in Le Havre (120,000 kg), Bordeaux (80,000 kg), 
Nantes (60,000 kg), Calais (40,000 kg), Dieppe und Bayonne 
(30,000 kg).

Die Handelskammern haben seit kurzem Lagerräume für Zuk- 
ker in Dünkirchen, Calais und Boulogne, und andere Schuppen 
und öffentliche Speicher in Dünkirchen (Wolle), Calais, Nan- 
me und öffentliche Speicher in Dünkirchen (Wolle), Calais, Nan
tes, La Pallice und Bordeaux, hergerichtet.

Die Verwendung der elektrischen Beleuchtung hat zur Er
leichterung der Schiffsbewegung und der Nachtarbeit neuer
dings in Dünkirchen, Calais, Dieppe, Rouen und Bordeaux 
stattgefunden.

Die folgende Tabelle lässt nach dem Stande vom 1. Januar 
1904 für die Haupthäfen die Länge der Schienenstränge, die 
Oberfläche der Speicher und die Zahl der Hebezeuge auf den 
Quais und in den Hafenbecken erkennen.



BEMERKUNGENSchuppen

Fläche

Gerätschaften
öffentliche

Gerätschaften
private

Schuppen

Fläche

qm qm
Sclrwimmkrähne von 40,000 

und 10,000 kg, Kralm 
von 15,000 kg

78 J•29.400 4,17831

25,840 2.072 126 Krahn von 40,000 kg

Krahne von 40,000, 15,000 
und 10,000 kg15!6,004 5

I
Kräh ne von 30,000 und 

8,000 kg12 i2,820 3,21419

Maste nkrähne von 120,000 
und 70,o00 kg, Schwimm- 
krähne von 30,000 und 
10,000 kg, Krahn von 
12,000 kg

3194,966 10.00369
/
I

Krahne von 30,000 und 
10,000 kg53 j12.000 34 1,944

24 Krahn von 20,000 kg6.857o

i Masten kräh ne von 80,000 
\ und 40,000 kg Schwimm- 

57 < krahn von 30,000 kg. 
) Krähne von 25,000,15,000, 
f 12,000 und 10,000 kg

8.150

Bockkrähne von 60,000 und 
40,000 kg, Krahne von 
30,000, 15,000 und 10,0004.157 534 2131
kg

9,364 1.38417 Krahn van 10,000 kg

14,710 21

Bockkrahn van 30,000 kg, 
Krahn von 10,000 kg4,030 315,700 74

Krahne von 1:0,000 und 
25,000 kg» 110

1
Krahne von 15,000 und 

10,000 kg75i
I

Mastenkrahn von 120,000 
kg, Schwimmkrähne von 
45.000, 35,000, 25,000,
19,000 und 10.000 kg, 
Krahn von 25,000 kg

208 158 32166

1 Krahn von 10,000 kg

Länge

der
HÄFEN

Schienen

stränge

m

Dünkirchen . 40.949

Calais . . 21,428

Boulogne . . 7,240

Dieppe . . 9,249

Le Havre . . 39,570

Rouen . . 30.438

St Malo. St-Ser van 10.850

SUNazaire . 11.600

Nantes . . 9,549

La Pallice . 11.477

La Roclielle . 2,700

Bordeaux . . 36,000

Bayonne. . . 1.470

Gelte. . 1,835

Marseille . . 44,400

Nizza. 920
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Ausgaben. — Mittel und Wege.

Im Jahre 1879 war genehmigt worden dass, der Staat diejeni
gen Ausgaben übernähme, welche die Verbesserungen der Hä
fen nach sich ziehen würden. Von 1884 an erfuhren jedoch die 
im Rechnungsvoranschlag aufgeführten Summen nach und 
nach Kürzungen ; der Staat sah sich nun veranlasst, auf die 
Städte und Handelskammern zurückzugreifen die ihm einen 
Teil der Summen zur Ausführung der Bauten vorstrecken soll
ten. Diese Vorschüsse wurden oft zinslos gegeben ; wurden sie 
aber mit Zinsberechnung gegeben, so waren sie von einer Bei
hilfe begleitet, die so berechnet war, dass die vom Staat zurück
zuzahlende Summe mit Zinsen höchstens den Betrag der erhal
tenen Gelder (Beihilfen und Vorschüsse) ergab.

Von 1889 an verzichtete man auf das Vorschussverfahren ; 
man liess es nur noch zu, wo ausserordentliche Verhältnisse 
Vorlagen ; nach und nach forderte man immer höhere Beiträge 
von den Interessenten (Handelskammern, Städten, Departe
ments, u. s. w.).

Diese Beihilfen, welche zuerst meist nur ein Drittel (*) der 
schätzungsweise ermittelten Kosten der Arbeiten betrugen, be
laufen sich jetzt meist auf die Hälfte (1 2) oder zwei Drittel (3) ; 
zuweilen decken sie sogar die Gesammtausgaben (4). In dem 
Programm, das dem Gesetz vom 22. Dezember 1903 zu Grunde 
liegt, stellen die von den Interessenten gegebenen Beihilfen 50- 
78 % (5) der für die Ingenieurbauten vorgesehenen Kosten dar.

Die Städte und die Departements decken im allgemeinen die 
so bewilligten Beihilfen aus allgemeinen Titeln ihres Voran
schlages und die Handelskammern durch örtliche Steuern die 
sich nach dem Tonnengehalt der Schiffe, den Waaren und den

(1) Marseille, 20,000,000 Fr. (Gesetz vom 27. Juli 1893).
(2) Le Havre und Untere Seine, 42,500,000 Fr. (Gesetz vom 19. März 1895); 

Boulogne, 0,360,000 Fr. (Gesetz vom 20. Juli 1900).
(3) Kanal von Caen zum Meere, 3,341,000 Fr. (Erlasse vom 11. August 1890 

und vom 16. April 1895); Nizza, 2,700,000 Fr. (Erlass vom 16. April 1902J.
(4) Bayonne, 1,000,000 Fr. (Erlass vom 20. August 1895); Saint-Malo und Saint- 

Servan, 1,600,000 Fr. (Erlass vom 6. Juli 1899, u. s. w.).
(5) 78% Dieppe, 5,820,000 Fr.; 76% Boulogne, 4,500.000 Fr.; 71 % Bayonne, 

2,100,000 Fr.; 58 % Cette, 2,860,000 Fr.; 56 % Dünkirchen, 26,000,000 Fr.; 
50% Le Havre, 8,500,000Fr.; Rouen, 4,000 000 Fr.; Saint-Nazaire,3,100,000Fr.; 
Nantes, 22,000,000 Fr. und Bordeaux, 8,000,000 Fr.



ein- und ausgeschifften Fahrgästen richten (Gesetze vom 10. Mai 
1866, 30. Januar 1893 und 17. April 1002).

Die örtlichen Steuern, welche so erhoben werden, belaufen 
sich jährlich für ganz Frankreich auf etwa 7.200,000 Fr. 
(7,153,119 Fr für 1902).

Vom 1. Januar 1892 bis 31. Dezember 1903 sind für Verbes
serung der Häfen im Ganzen 231,142,959 Fr. verwendet 
den, nämlich :

wor-
;V-

't
Gelder aus der Staatskasse . . Fr. 138,047,341
Beihilfen der Interessenten .... 89,113,673
Vorschüsse der Interessenten 3,981,945

Zusammen . . . 231,142,959

Übrigens hat der Staat 66,354,172 Fr., auf die Beträge der 
von den Interessenten gegebenen Vorschüsse zurückerstattet.

Während des Jahres 1904 werden die Arbeiten zur Verbesse
rung der Häfen etwa 20,000,000 Fr. kosten, ohne die Erstat
tung von Vorschüssen mit 982,732 Fr. Die während des glei
chen Zeitraumes (1892-1903) von den Handelskammern gezahl
ten 'Kosten für Gerätschaften haben betragen :

In Dünkirchen 
» Le Havre 
» Bordeaux 
» Nantes .
« La Pallice 
» Rouen 
» Bayonne.
» Calais

Fr. 7,413,383 
. . 2,704,587
. . 1,812,000 
. . 1,371,014
. . 1.101,836
. . 975,224
. . 561,600
. . 469,645

Paris, den 17. Oktober 1904.

(gez.) Quinette de Rochemont.


